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Norm

LAO Slbg 1963;

VwGG §30 Abs2;

VwGG §63 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Nichtstattgebung - Vorschreibung von Tourismusbeiträgen für die Jahre 2000 bis 2003 - Die Beschwerdeführerin

bekämpft mit der vorliegenden Beschwerde die Abweisung der Berufung gegen die Vorschreibung von

Tourismusbeiträgen gegenüber der Beschwerdeführerin als Masseverwalterin im Konkurs über das Vermögen der

Gemeinschuldnerin (einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung) für die Jahre 2000 bis 2003. Der Erlassung eines nach

der Aufhebung des angefochtenen Berufungsbescheides erforderlichen Ersatzbescheides stehen keine

Verjährungsvorschriften der Salzburger LAO entgegen. Der Anspruch auf Erlassung eines Ersatzbescheides (§ 63 Abs. 1

VwGG) kann ebenfalls nicht verjähren. Zu einer "Verjährung" wegen der Dauer des verwaltungsgerichtlichen

Verfahrens kann es weder hinsichtlich der (Neu)Festsetzung der Abgabe noch hinsichtlich eines sich aus der

Neufestsetzung ergebenden Rückforderungsanspruches kommen. Auch der Umstand, dass die Beschwerdeführerin

als Masseverwalterin im Konkurs über das Vermögen der Gemeinschuldnerin einschreitet, führt nicht zu einem

anderen Ergebnis.
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